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durch Erbfall und Schenkung er
worben. In der Verfassung der 
DDR ist das E.srecht staatsrecht
lich verankert. Das persönliche E. 
und das Erbrecht sind gewährlei
stet (Art. 11).

einfache Arbeit —» Arbeit

Eingaben: Vorschläge, Hinweise, 
Anliegen und Beschwerden, mit 
denen sich jeder Bürger schriftlich 
oder mündlich an die Volksvertre
tungen, die staatlichen und wirt
schaftsleitenden Organe, die volks
eigenen Betriebe und Kombinate, 
die sozialistischen Genossenschaf
ten und Einrichtungen sowie an 
die Abgeordneten wenden kann. 
Dieses Recht haben auch die ge
sellschaftlichen Organisationen. 
Die Arbeit mit E. ist im Eingaben
gesetz vom 19. 6. 1975 geregelt 
(GB1.I 1975, Nr.26). Aus der Wahr
nehmung des E.rechts dürfen dem 
Bürger wie auch den gesellschaftli
chen Organisationen keine Nach
teile entstehen. Es beruht auf dem 
in An. 21 der Verfassung der DDR 
fixierten Grundrecht der Bürger 
auf umfassende Mitgestaltung des 
politischen, wirtschaftlichen, sozia
len und kulturellen Lebens der so
zialistischen Gesellschaft und ihres 
Staates (—» Recht auf Mitbestimmung 
und Mitgestaltung'). Es ist zugleich 
ein wichtiges Element der demo
kratischen Kontrolle über die 
strikte Wahrung der —* sozialisti
schen Gesetzlichkeit, insbesondere der 
Grundrechte der Bürger, sowie 
über die Arbeit des Staats- und 
Wirtschaftsapparates. Die E. der 
Bürger bzw. gesellschaftlichen Or
ganisationen gehören zu den seit 
langem bewährten Elementen der 
—* sozialistischen Demokratie, die eine 
Vielzahl von Formen demokrati
scher Mitarbeit und immer bewuß
ter wahrgenommener Mitverant
wortung umschließt. Die Entschei
dung über E. erfolgt durch den 
jeweils zuständigen Leiter bzw. 
einen von ihm Bevollmächtigten.

Es liegt daher im Interesse der Bür
ger, wenn sie sich mit ihren E. un
mittelbar an das für die betreffende 
Angelegenheit zuständige Organ, 
den Betrieb, die Genossenschaft 
oder Einrichtung wenden. E. sind 
gewissenhaft und schnell zu bear
beiten, und die Leiter und Mitar
beiter sind verpflichtet, den Bür
gern bei der Überwindung persön
licher Schwierigkeiten zu helfen. 
Jeder Bürger hat Anspruch auf be
gründete schriftliche oder mündli
che Antwort auf seine E. Die Ent
scheidung ist spätestens innerhalb 
von 4 Wochen zu treffen. Bei Frist
überschreitung aus zwingenden 
Gründen ist dies zu begründen 
und mitzuteilen, bis wann die Ent
scheidung über die E. erfolgt. Ist 
ein Bürger mit der Entscheidung 
über seine E. nicht einverstanden, 
kann er sich an das übergeordnete 
Organ oder den übergeordneten 
Leiter wenden. Entscheidungen 
der Leiter zentraler Staatsorgane 
sind endgültig. Die E. und die Er
gebnisse ihrer Bearbeitung sind in 
den betreffenden Organen, Betrie
ben, sozialistischen Genossen
schaften und Einrichtungen regel
mäßig auszuwerten und für die 
Verbesserung der Arbeit zu nut
zen. Ebenso haben die örtlichen 
Volksvertretungen und ihre Räte 
die E. auszuwerten. Leiter und 
Mitarbeiter, die E. der Bürger miß
achten oder in anderer Weise ge
gen das E.gesetz verstoßen, sind 
disziplinarisch zur Verantwortung 
zu ziehen, soweit nicht andere 
Rechtsvorschriften weitergehende 
Maßnahmen bestimmen. —» Anträge 
der Bürger, —» Rechtsmittel

einheitliches sozialistisches 
Bildungswesen: Gesamtheit der 
organisch miteinander verflochte
nen Einrichtungen der sozialisti
schen Gesellschaft in der DDR zur 
—> Bildung und Erziehung allseitig 
entwickelter sozialistischer Men
schen, die bewußt das gesellschaft
liche Leben gestalten, die Natur


